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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1954

Norm

ZPO §277

ZPO §503 Z2 C2b

Rechtssatz

Das Abweichen von den erstrichterlichen Feststellungen erfordert, daß ein Beschluß auf Wiederholung auch dieses

Beweises (Vernehmung eines Zeugen durch das ersuchte Gericht) gefaßt wird und insbesondere, daß die mit den

Zeugen aufgenommenen Protokolle verlesen werden.
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